
Als ich 2003 das erste Mal zu einer 
Klärung eines Vorwurfs hinzuge-
zogen wurde, merkte ich neben 

einer Vielzahl anderer Irritationen, dass 
ich mit rein mediativem Vorgehen an 
Grenzen gelangte. Auch in mei ner zu-
nehmenden Professionalisierung im Be-
reich »strukturelle Prävention sexueller 
Gewalt«ⁱ glaubte ich zunächst, dass 

 1 Hölling, Riedel-Breidenstein, Schlingmann 2012, 
S. 7 – 8

Menschen, die Kinder und Jugendliche missbrauchen, um ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten 
Schwächerer durchzusetzen und um dadurch Befriedigung zu erlangen, zwingen Systemen, in 
denen diese Kinder und Jugendliche zu Hause sind, einen Konflikt auf. Sie allein tragen durch ihr 
Verletzen und/oder ihr Ausnutzen der in den Systemen gültigen moralischen, ethischen und 
ideellen Grundsätze und Werte die Verantwortung für den Konflikt. Die im System Handelnden 
müssen sich dem Konflikt stellen. Nur so kann aufrichtig Prävention sexueller Gewalt betrieben 
und können die Betroffenen von sexuellen Übergriffen von der Sprachlosigkeit befreit werden. 
In diesem Artikel möchte ich einen Einblick in meine derzeitige Sichtweise auf mediative Inter-
ventionsarbeit beim Aufkommen eines Verdachtes bzw. Vorwurfs sexueller Gewalt vermitteln. 

Holger Specht

Verdacht auf sexuelle Gewalt
Fürsorgepflichten des klärenden Systems

 Mediations- und Konfliktmanagement-
konzepte wenig vereinbar sind mit Inter-
ventions- und Präventionskonzepten. 

Heute gehören für mich die Konflikt-
theorien wie das Phasenmodell der Es-
kalation⁲ und die Drama-Dynamiken⁳, 
die Konfliktmanagementkompetenzen, 
das mediative Handwerkszeug und auch 

 2 Glasl, Konfliktmanagement, S. 215 ff. Im Folgen-
den wird immer wieder auf die Eskalationsstu-
fen von F. Glasl Bezug genommen.

 3 Gührs, Manfred; Novak, Claus, S. 108 

die Mediation unabdingbar in meine 
 Arbeit in der akuten Klärung, in der Be-
ratung von Führungskräften und An-
sprechpersonen und in der Begleitung 
von Organisationen und Institutionen 
hin zu sichereren Orten für Kinder und 
Jugendliche. 

Die Konfliktdynamik
Hat ein Mensch sein inneres Dilemma 
überwunden und einen Verdacht auf 
 sexuelle Gewalt geäußert, setzt eine 
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 Dynamik ein. Das gilt allen voran für den 
Menschen, der beschuldigt wird und 
auch für das Umgebungssystem – Part-
nerInnen, FreundInnen, ihm auf andere 
Weise Nahestehende und andere im 
System Gebundene.

Für den Menschen unter Verdacht – 
ganz unabhängig davon, ob er sich 
schuldig gemacht hat oder unschuldig 
ist – ist der Vorwurf ein Gesichtsverlust 
sondergleichen. Er befürchtet neben 
dem Ausschluss aus dem System und 
dadurch den Verlust von ihm wichtigen 
Menschen auch noch in einer undenk-
baren Brisanz den Verlust seiner beruf-
lichen und sozialen Existenz. Dieser 
Mensch geht klar in den Kampf um An-
erkennung und in die Eskalation. Er ringt 
um Wiederherstellung seines Gesichts – 
er will Rehabilitierung.

Für die Systemangehörigen lautet die 
Subbotschaft des Beschuldigten: »Ent-
scheide Dich!« Sie hören diese Botschaft 
zum einen deshalb so deutlich, weil es 
das Bedürfnis gibt, schnell zwischen 
Schwarz und Weiß, zwischen Gut und 
Böse zu entscheiden. Zum anderen ist   
es für uns fast unvorstellbar, dass ein 
Mensch einem von ihm abhängigen 
Men schen so etwas Schreckliches und 
Widerliches antut. Uns fällt es wesent-
lich leichter zu glauben, dass jemand  
aus niederen Beweggründen lügt und 
falsche Anschuldigungen formuliert. 

Also befinden sich alle Menschen des 
Systems – egal wie nah oder fern sie 
dem Verdachtsanhängigen und dem 
Verdachtsaussprechenden stehen – in 
einem Dilemma: Sollen sie einen Ange-
hörigen schützen und sich »Im Zweifel 
für den Beschuldigten«? positionieren. 
Oder sollen die ihnen anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen geschützt werden 
und gilt dann »Im Zweifel für die Kinder 
und Jugendlichen, für die Betroffenen?«

Systeme, die aufrichtig Prävention be-
treiben, entscheiden sich für den zwei-
ten Grundsatz. Dennoch: Der Konflikt ist 
bereits eskaliert, der Systemerhalt ist in 
Gefahr. Da hier kein Reden und Verhan-
deln mehr hilft, gilt unvermeidlich das 
Prinzip der vollendeten Tatsachen: Eine 

pädagogische Intervention wird mindes-
tens notwendig! 

Das weitere Handeln und die dem 
Handeln zu Grunde liegende Haltung 
sind nun entscheidend für den Fortbe-
stand des Systems. Bewertungen und 
Urteile, die über das Gehörte oder das 
Beobachtete hinausgehen, z. B. blindwü-
tige Vorverurteilungen und Verleum-
dungen, wirken eskalierend und werden 
recht unvermittelt zur Spaltung des Sys-
tems führen, also einen Koalitionsdruck 
erzeugen, der auch die bisher völlig un-
beteiligten und neutralen Menschen im 
System regelrecht »zwingt«, sich auf die 
eine oder die andere Seite zu stellen. 

Eskalierend ist bereits, wenn die Han-
delnden sich durch den Beschuldigten 
oder durch Kritik anderer Systemange-
höriger zu aggressiv-rechtfertigendem 
Handeln provozieren lassen. Sie verges-
sen, dass es sich trotz aller Vorwürfe  
bei dem Verdächtigen immer noch um 
einen Menschen handelt.

Das klärende System
Eskalation macht also verantwortungs-
bewusste Klärung unmöglich – egal von 
wem sie ausgeht. Ein reflexhaft-emotio-
nales Handeln verhindert ein struktu-
riert-planvolles Vorgehen. Womöglich 

verstärken sich die Schuldgefühle des 
Menschen, der den Verdacht geäußert 
hat. Dies traumatisiert erneut und 
macht die, die ihm Glauben schenken, 
sehr angreifbar und sehr verletzlich. Vor 
allem spielt diese Dynamik, weil Klarheit 
und Klärung ausbleiben, Tätern und Tä-
terinnen⁴ in die Hände! Hinzu kommt: Je 
eskalierter die Situation desto kleiner 
die Möglichkeit der Rehabilitierung und 
Wiedereingliederung zu Unrecht be-
schuldigter Menschen.⁵

Ein auf fürsorgliche Klärung ausge-
richtetes System muss auf Bewertungen 
des Gehörten und auf Urteile verzich-
ten. Der Begriff »Klärung« grenzt sich 
bewusst von der »Aufklärung« ab, die 
nur von Ermittlungsbehörden zu leisten 
ist und auch dort oft ohne Erfolg bleibt. 
Die verantwortlich Handelnden werden 
von Anfang an offen lassen müssen, 
was die Wahrheit ist. Sie wird sich in den 
wenigsten Fällen deutlich und klar zei-
gen. Oft verbleiben der Verdacht und 
die Erwiderung des Menschen unter 
Verdacht im Bereich des »Hörensagens«. 
Der rein menschliche Entscheidungswil-
le zwischen Gut und Böse bleibt unbe-
friedigt. Das macht es den Menschen im 
System unendlich schwer. 

Die transparenten Handlungsrichtlinien
Um Menschen im System zu ermächti-
gen, wenigstens die Verfahrensweise 
und den Umgang mit den Vorwürfen 
und die daraus folgenden Konsequen-
zen⁶ zu klären, braucht es klare und von 
den VertreterInnen des Systems aner-
kannte und transparent legitimierte⁷ 
Handlungsleitlinien. Sie sind die Richt-
schnur und der rote Faden für gewis-
senhaftes Vorgehen. Dadurch werden 
alle Systemangehörigen ernst genom-
men, haben eine Rolle inne und »füh-
len« sich beteiligt an den Verfahrens-
weisen. Das minimiert Unsicherheiten, 

 4 Der Anteil der Täterinnen im Hellfeld ist sehr 
gering und liegt bei ca. 7 – 10 %. 

 5 Die Quote der statistisch erfassten Fehlbezich-
tigungen ist sehr gering und zugleich ist die 
Diskussion darüber schwer umstritten. Vgl. u. a. 
Kröber, 2013

 6 Jugend-Rundschreiben Nr. 2/2009, Anlage 5 
»Verdachtsstufen« 

 7 zum Beispiel durch demokratische Prozesse 
oder durch den Entwurf der Richtlinien von  
im System anerkannten und respektierten  
Persönlichkeiten
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weil Klärung so auf eine nachvollzieh-
bare Weise durchlässig und überprüf-
bar verläuft. Solche Systeme sind weni-
ger anfällig für Eskalation und können 
unliebsame Entscheidungen besser ak-
zeptieren. Den meisten Systemangehö-
rigen ist es bei bestehendem Vertrauen 
in die klärenden Instanzen möglich, 
sich eher ruhig-abwartend als wild- 
agierend zu verhalten. 

Auf Grund der dadurch gefestigten 
Machtstellung gelingt es dem System, 
auf einem »gemäßigten« Eskalationsni-
veau (Stufe 3) zu verharren, selbst wenn 
einige, und darunter vermutlich auch 
der Mensch unter Verdacht, höher eska-
liert (Stufe 4 oder Stufe 5) agieren. 

»Im Zweifel für die Betroffenen!«
Grundvoraussetzung für die Klärung ist 
eine Parteilichkeit, und zwar mit den Be-
troffenen. Damit ist zunächst ein Mensch 
gemeint, der von sexueller Gewalt be-
richtet. Parteilichkeit bedeutet, den Aus-
sagen Glauben zu schenken und im An-
schluss ein konsequentes, geordnetes 
und transparentes Vorgehen einzulei-
ten.⁸ Darüber hinaus zeigt sich diese 
Parteilichkeit, und das ist in besonderem 

 8 Unterstützung durch eine Fachberatung ist 
 wesentlich

Maße von Belang, für alle Betroffenen 
eines Systems. Sie werden durch das 
 Erleben jedes Klärungsprozesses und 
durch die bestehenden klaren Richtlini-
en ermutigt, ihr Schweigen zu brechen. 
Das ist ein Wesenszug gelingender Prä-
ventionsarbeit. 

Die Fürsorgepflichten
Parteilichkeit mit Betroffenen schließt 
allerdings die Fürsorge ausnahmslos al-
ler Systemangehörigen nicht aus. Viel-
mehr ergeben sich klare Fürsorgepflich-
ten. Bei Trägern der Kinder- und Jugend-
arbeit finden sich in den Leitlinien ver-
ständlich beschriebene Vorgaben und 
Normen. Bei sexueller Gewalt in Famili-
en haben diese Pflichten die umgeben-
den Helfersysteme zu gewährleisten.

Fürsorge für den einen Verdacht äußern-
den Menschen bedeutet, ihm immer 
wieder den Klärungsprozess transparent 
zu machen, ihm die Möglichkeiten und 
Grenzen seiner Beteiligung klar aufzu-
zeigen und ihm ggf. eine dem System 
angehörende Vertrauensperson, aber 
unbedingt professionelle Beratung zur 
Seite zu stellen – unabdingbar zur Bear-
beitung des entstandenen Traumas. 

Die Sorge vor Fehlbeschuldigung ist 
ernst zu nehmen. Für einen Menschen 
gibt es mindestens zwei verständliche 
und zugleich kritikwürdige Gründe zum 
Erzählen der Unwahrheit. Zum einen 
scheint das Beschuldigen des wahren 
Übergriffigen so schwierig und das Er-
lebte so traumatisch, dass es erzählt 
werden will, dass sich der Mensch zu-
nächst zu einer Stellvertreterbeschuldi-
gung (z. B. statt des Vaters den Onkel) 
durchringt. Zum anderen gibt es ggf. an-
dere hoch eskalierte Konflikte⁹ oder Kri-
sen (z. B. Adoleszenz-Krisen), in denen 

 9 Auf »Stufe fünf: Gesichtsverlust« gehört der 
Vorwurf »sexuelle Gewalt« neben anderen ge-
sichtsangreifenden Strategien zum Repertoire 
des konflikthaften Verhaltens. Glasl a. a. O., 
S. 247 ff. 

das Beschuldigen als Strategie genutzt 
wird. In beiden Fällen stützt das konse-
quente Vorgehen den Klärungsprozess, 
denn vor allem der geschützte Raum der 
professionellen Beratungsstelle gibt die 
Sicherheit und das Vertrauen, die ganze 
Wahrheit sagen zu können.

Fürsorge für den Menschen unter Ver-
dacht bedeutet, dass ihm nach der Kon-
frontation mit den Vorwürfen und über 
dieses Gespräch hinaus zum einen eine 
klare und transparente Perspektive der 
Klärung, die möglichen Konsequenzen 
inklusive der Aussicht auf Rehabilitie-
rung vermittelt werden. Und zum ande-
ren muss ihm eine ggf. dem System an-
gehörende Vertrauensperson und/oder 
eine professionelle Beratung an die Sei-
te gestellt bzw. angeboten werden. Das 
stützt einerseits Menschen unter Ver-
dacht, die sich nicht schuldig gemacht 
haben und versetzt sie eher in den Zu-
stand der Kooperation als der Eskalation. 
Und durch die Klarheit im Vorgehen er-
leben andererseits TäterInnen deutlich, 

Anzeige
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dass sie hier nur sehr wenige Chancen 
und Spielräume haben.

In dem vermutlich recht unwahrschein-
lichen Fall, dass sich eine TäterIn auf die 
Unterstützung einlassen kann, hat sie 
hier die Chance, die Verantwortung für 
die Missbrauchshandlungen zu über-
nehmen. Im besten Falle könnte das, 
Einverständnis und Zumutbarkeit des 
Betroffenen vorausgesetzt, in eine Art 
Täter-Opfer-Ausgleich münden, der die 
Bewältigung des Traumas unterstützt. 
Für das klärende System ist es selbstver-
ständlich hilfreich, wenn sich eine Täte-
rIn kooperativ verhält, da dadurch weni-
ger Unruhe im Gesamtsystem entsteht. 
Wichtig ist, dass kooperatives Verhalten 
nicht mit Unschuld gleichzusetzen ist. 

Fürsorge für die in der Klärung Handeln-
denⁱ⁰ bedeutet, ihnen Unterstützung in 
Form von Supervision, Mediation und 
kollegialem Austausch zur Verfügung zu 
stellen. Denn: So gut ein System auch 
aufgestellt sein mag, die Intervenieren-
den werden kritisch beäugt und vermut-
lich auch mit Kritik beladen, die zum Teil 
– verständlicher Weise – angreifend sein 
wird. Um im Sinne des Systemerhalts 
deeskalierend wirksam zu bleiben bzw. 
zumindest einer weiteren Eskalation 
entgegen zu wirken, bedarf es unbe-
dingt der Reflexion, damit die Handeln-
den bedacht auf die Kritik reagieren. Da-
mit können sie kompetentes Handeln 
und den Prozess der Klärung immer wie-
der neu ausrichten. 

Fürsorge für die dem »Subsystem« nahen 
Menschenⁱⁱ bedeutet, Transparenz und 
Informationsfluss, durch den sich die 
Menschen in ihren Sorgen und Nöten 
ernst genommen fühlen. Erreicht und 
unterstützt wird das durch ein starkes 
Signal der Gesprächsbereitschaft, das 

 10 also für die Vertrauenspersonen, die Ansprech-
personen und/oder die Führungskräfte, die In-
terventionen umsetzen, etc.

 11 In der Kinder- und Jugendarbeit sind das die 
Verantwortungsträger, die Kinder und Jugend-
lichen und deren Eltern der betroffenen Grup-
pe. Bei sexueller Gewalt in Familiensystemen 
sind das der erweiterte Familienkreis und ggf. 
andere Umgebungssysteme wie Kindergarten, 
Schule etc.

Empfehlen von Beratungseinrichtungen 
und bei stärkerer Eskalation die ggf. so-
gar »verordnete« Mediation, z. B. zwi-
schen den Menschen vor Ort selbst, aber 
auch mit denjenigen in der Klärung. 

Fürsorge gegenüber den übrigen Ange-
hörigen des Systems bedeutet, durch ei-
nen zeitnahen und transparenten Infor-
mationsfluss das Vertrauen in die Klä-
rung zu stärken, für Fragen und Kritik 
jederzeit zur Verfügung zu stehen und 
die am Ende auf allen Ebenen getroffe-
nen Entscheidungen nachvollziehbar 
begründen zu können.

In den Handlungsleitlinien finden sich 
system- und organisationsindividuelle 
Anweisungen, wie diese Fürsorgepflich-
ten auf den unterschiedlichen Ebenen 
zu gewährleisten sind. Das können 
Schu lungen, Infoveranstaltungen, Infor-
mationsmails, Plattformen im Internet, 
Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, 
Moderation von Sitzungen oder Veran-
staltungen und vor allem bei Eskalatio-
nen, bei Stellvertreterbeschuldigungen 
o. ä. und Rehabilitierungsbestrebungen 
die Mediation sein. Beim Erarbeiten ei-
nes sinnvollen und das System wie auch 
die Klärung stützenden Kommunikati-
onsdesigns hilft externe Beratung durch 
Fachpersonen der Beratungsstellen, Su-
pervisorInnen oder MediatorInnen mit 
Zusatzqualifikation bzw. Erfahrungen 
im Feld »sexuelle Gewalt«.

Fazit
Die auf breite Akzeptanz angelegten 
Handlungsleitlinien inklusive eines 
 Konfliktmanagements, welches externe 
Fachberatung und Fachkräfte einbezieht, 
der immerwährende Perspektivenwech-
sel in alle Protagonisten durch die ver-
antwortlich Handelnden und ein trans-
parentes Kommunikationsdesign wir - 
ken deeskalierend und stützen so den 

System erhalt. Gepaart mit guten und 
zum System passenden Präventionskon-
zepten werden vornehmlich alle System-
angehörigen in dem Konflikt feld »sexu-
elle Gewalt« geschützt – ob jung, ob alt, 
ob Erwachsener, ob Kind, ob Verantwor-
tungsträger, ob Schutzbefohlener. Als 
Folge werden die Manipulationsmöglich-
keiten für TäterInnen im System und in 
der Klärung enorm minimiert. 
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